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A. Prüfungsauftrag 

Die Betriebsleiterin des  

Stadtbetrieb Viernheim – Dienstleistungen – (SVD), 
Viernheim, 

im Folgenden auch Eigenbetrieb genannt, 

beauftragte uns gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14. Juli 2023 mit der 
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der zu Grunde lie-
genden Buchführung und des Lageberichts. 

Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an das geprüfte Unternehmen. 

Der Eigenbetrieb ist nach § 27 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz Hessen (EigBGes) wie eine große  
Kapitalgesellschaft prüfungspflichtig. 

Auftragsgemäß wurde der Prüfungsumfang erweitert. Bezüglich der Erweiterungen verweisen wir 
auf Abschnitt F. dieses Prüfungsberichts. 

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß §§ 316 ff. HGB durchgeführten Jahresab-
schlussprüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht. 

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., 
Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW 
PS 450 n. F.). 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendba-
ren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, 
gelten die unter dem 16. August 2023 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage 
beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 und der Verwendungsvorbehalt. 



2 

B. Grundsätzliche Feststellungen 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

Die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht ist durch 
uns als Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Dabei haben wir insbe-
sondere auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung der 
zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebs einzugehen, wie sie im Jahresabschluss und im Lage-
bericht ihren Ausdruck gefunden haben. Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund unserer eige-
nen Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts gewonnen haben. 

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs 
Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen der gesetzlichen Vertreter zum Geschäftsver-
lauf und zur Lage des Eigenbetriebs besonders hinzuweisen: 

 Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 77 ab. Das Jahresergeb-
nis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 167 verschlechtert. 

 Ausschlaggebend für das schlechtere Gesamtergebnis ist der Ergebnisrückgang des Ge-
schäftsbereiches Betriebshof. Der Betriebshof weist einen Überschuss von rund T€ 153 aus; im 
Vorjahr war hier ein Überschuss von rd. T€ 312 zu verzeichnen. Ursächlich für die Ergebnisent-
wicklung sind vor allem gestiegene Personalkosten im Jahr 2022. 

 Der Betriebsfehlbetrag des Geschäftsfelds Friedhöfe beträgt unter Einrechnung der von der 
Stadt geleisteten Betriebskostenzuschüsse in Höhe von T€ 316 (Vorjahr: T€ 336) in 2022 rund 
T€ -230 (Vorjahr: T€ -224). 

 Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres eine Unterdeckung im Liquidi-
tätsgrad 2 von T€ 1.453 aus. Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt 
demnach nicht in vollem Umfang das kurzfristige Fremdkapital. Für den Stadtbetrieb als Eigen-
betrieb der Stadt Viernheim besteht keine Gefahr der Insolvenz, da die Stadt Viernheim sämtli-
che Verluste ausgleicht. 
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Künftige Entwicklung des Eigenbetriebs 
Unseres Erachtens sind folgende Kernaussagen der gesetzlichen Vertreter zur künftigen Entwick-
lung des Eigenbetriebs hervorzuheben: 

 Die Betriebsleitung rechnet mit einem ausgeglichenen Ergebnis für das Jahr 2023. 
 Die Betriebsleitung geht davon aus, dass die Betriebsergebnisse des Betriebsbereichs Betriebs-

hof sich so steuern lassen, dass mit einem positiven Jahresergebnis des Betriebshofes das  
negative Ergebnis der Friedhöfe vermindert bzw. sogar ausgeglichen werden kann. 

 Im Betriebsbereich des Betriebshofes sind für das Wirtschaftsjahr 2023 die Stundensätze für 
die Dienstleistungen erhöht worden.

 Im Betriebsbereich Friedhöfe wird eine Verbesserung des Betriebsergebnisses neben einer 
Gebührenanpassung über Kostenoptimierungen angestrebt.

 Bestandsgefährdende Risiken oder Risiken, welche die Entwicklung und/oder den Bestand des 
Eigenbetriebs wesentlich und nachhaltig beeinträchtigen können, sieht die Betriebsleitung 
nicht. 

 Es wird davon ausgegangen, dass die Stadt Viernheim die nicht umlagefähigen Kosten im Be-
reich Friedhöfe sowie einen möglichen Jahresverlustweiterhin ausgleichen wird.

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs durch die gesetzlichen Ver-
treter des Eigenbetriebs, insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der wesentlichen Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht zum 
Ausdruck kommen, für plausibel. 
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II. Unregelmäßigkeiten 

Als Abschlussprüfer haben wir gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB über sonstige Gesetzesverstöße 
oder Verstöße gegen die Satzung zu berichten, die sich nicht unmittelbar auf die Rechnungsle-
gung beziehen, jedoch solche Verstöße erkennen lassen. Diesbezüglich weisen wir jedoch darauf 
hin, dass eine abschließende Würdigung sowie Untersuchung auf das mögliche Vorliegen sonsti-
ger Verstöße nicht Gegenstand unseres Auftrags war, sondern sich unsere Berichtspflicht lediglich 
auf anlässlich der Abschlussprüfung festgestellte Verstöße erstreckt. 

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir nachstehend aufgeführte berichtspflichtige Un-
richtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie sonstige Tatsachen festgestellt:  

Entgegen § 27 des Eigenbetriebsgesetzes Hessen (EigBGes) wurde der Vorjahresjahresabschluss 
nicht fristgerecht aufgestellt bzw. festgestellt. 

Der Jahresabschluss 2022 ist entgegen § 27 des EigBGes nicht innerhalb von 6 Monaten nach 
dem Schluss des Geschäftsjahres aufgestellt und der Betriebskommission vorgelegt worden. 
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C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2022 und den Lagebericht des Stadtbetrieb Viernheim – Dienstleistun-
gen – (SVD), Viernheim, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen: 

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Stadtbetrieb Viernheim – Dienstleistungen – (SVD), Viernheim  

Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss des Stadtbetrieb Viernheim – Dienstleistungen – (SVD), Viernheim, 
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des Stadtbetrieb Viernheim – Dienstleistungen – (SVD), Viernheim, für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 Entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für  

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2022 
sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-
betriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit  
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission für den Jahres- 
abschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent-
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder  
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-
ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesent- 
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende  
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des  
Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen 
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als  
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Eigenbetriebs abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit  
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 
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 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden An-
nahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Darmstadt, am 30. November 2023 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Darmstadt

Mast Blum
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin"

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird. 

Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben. 
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D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand der Prüfung 
Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahres-
abschluss und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetz-
lichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Die Prü-
fung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschluss-
prüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresab-
schluss oder den Lagebericht ergeben. 

Auftragsgemäß wurde der Prüfungsumfang um die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 
(HGrG) erweitert. 

Die Rechnungslegung sowie die dafür eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese 
Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer 
pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

Art und Umfang der Prüfung 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB durchge-
führt. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unter-
nehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden 
kann (§ 317 Abs. 4a HGB). 

Auf der Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst 
eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirt-
schaftlichen Umfelds sowie der Lage des Eigenbetriebs, seiner Ziele, Strategien und Geschäfts- 
risiken sowie auf den Auskünften der gesetzlichen Vertreter. Sie wird darüber hinaus von der  
Größe und Komplexität des Eigenbetriebs und der Wirksamkeit seines rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei  
der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen 
hinsichtlich der Bestandsnachweise und der rechnungslegungsbezogenen Aussagen im Jahresab-
schluss berücksichtigt.  
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Da der Jahresabschluss des Vorjahres durch einen anderen Abschlussprüfer geprüft wurde, er-
folgte zunächst die Durchsicht des Prüfungsberichts für das Vorjahr. Soweit sich wesentliche Vor-
jahreszahlen auf den Jahresabschluss des Berichtsjahres auswirken, wurden sie in unsere Prü-
fung einbezogen. 

Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden 
Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt.  

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen, 
analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse 
der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert. 

Die Durchführung unserer Prüfung erfolgte unserem Prüfungsplan entsprechend grundsätzlich 
nicht kontrollorientiert. Daher haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung unsere 
analytischen Prüfungshandlungen und stichprobenweisen Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfäl-
len und Beständen in nicht reduziertem Umfang durchgeführt. 

Wesentliche Teile der Buchführung des Eigenbetriebs, nämlich die Lohn- und Gehaltsabrechnung, 
werden von der Stadt Viernheim durchgeführt. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der ausge-
lagerten Teile der Buchführung haben wir die von dem Eigenbetrieb eingerichteten Kontrollmaß-
nahmen über die Tätigkeit des Dienstleisters geprüft. 

Hinsichtlich der Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen. 

Bei der Prüfung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben wir auf die Einholung von 
Saldenbestätigungen verzichtet, da wegen der Besonderheit der Debitorenstruktur (Privatperso-
nen) ein Rücklauf nicht erwartet werden kann. Nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwick-
lung der Forderungen konnte der Nachweis auf andere Weise hinreichend erbracht werden. 

Im Rahmen der Prüfung der Verbindlichkeiten sowie der Guthaben bei Kreditinstituten und der 
Rückstellungen haben wir in Stichproben von den Lieferanten Saldenbestätigungen sowie von allen 
uns benannten Kreditinstituten und Rechtsanwälten Bestätigungen über Guthaben, Ansprüche und 
Verpflichtungen des Eigenbetriebs eingeholt. 

Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfung verweisen wir auf den Abschnitt 
"Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts" unseres Bestätigungsvermerks. 



12 

Wir haben die Prüfung im Monat September 2023 in den Verwaltungsräumen des Eigenbetriebs  
in Viernheim durchgeführt. Die abschließenden Arbeiten wurden in den Monaten September bis 
November 2023 in unserem Hause erledigt. 

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern des Eigen-
betriebs und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden. 

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht mit den ergänzenden Modulen "Eigenbetriebe/eigenbe-
triebsähnliche Einrichtungen" erteilt.  

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen  

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 
Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und 
das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und 
Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen des 
Eigenbetriebs angemessen. 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entspre-
chen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften 
und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen. 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die vom Eigenbetrieb getroffenen Maß-
nahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten. 

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ord-
nungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden. 
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2. Jahresabschluss  

Der Eigenbetrieb legt gemäß § 22 EigBGes Rechnung wie eine große Kapitalgesellschaft im Sinne 
von § 267 Abs. 3 HGB. Er unterliegt gemäß § 20 Abs. 2 EigBGes den Vorschriften des dritten 
Buchs des HGB.  

Im Jahresabschluss wurden in allen wesentlichen Belangen die für die Rechnungslegung gelten-
den gesetzlichen und rechtsformspezifischen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung beachtet. 

Der Jahresabschluss schließt an den von der Dornbach GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft, Bad Homburg v. d. Höhe, geprüften und mit einem uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an. Er wurde in der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Viernheim vom 31. März 2023 festgestellt. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und 
den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Aus-
weis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen beachtet. 

Der Anhang enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben. 

Auf die Angabe der Vergütung der Betriebsleiterin wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.  

3. Lagebericht 

Der von den gesetzlichen Vertretern erstellte Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belan-
gen den gesetzlichen Vorschriften. 
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss den gesetz- 
lichen Vorschriften entspricht und insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Bilanz und Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

Bewertungsgrundlagen 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden des Eigenbetriebs in dem vorliegenden 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 erfolgte gemäß den Vorschriften des Handelsgesetz-
buchs. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben. 

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen. 

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags 

Feststellungen gemäß § 53 HGrG 
Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 HGrG sowie den 
Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" 
(IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsge-
mäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetz-
lichen Vorschriften und der Geschäftsordnung für die gesetzlichen Vertreter, geführt worden sind. 

Unsere Prüfung aus der Erweiterung des Prüfungsauftrags hat zu keinen Einwendungen geführt.  
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G. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks,  
erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard  
zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.).  
Auf § 328 HGB wird verwiesen. 

Darmstadt, am 30. November 2023 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Darmstadt

  

Mast Blum
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

(digital signiert) (digital signiert) 
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Stadtbetrieb Viernheim – Dienstleistungen – (SVD), Viernheim 
Bilanz zum 31. Dezember 2022 

A K T I V S E I T E
31.12.2022 31.12.2021 

€ € € 
A. Anlagevermögen
       I. Immaterielle Vermögensgegenstände 
          Entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche 
          Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 
          Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.436,00 9.853,00 

      II. Sachanlagen 
          1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 
              einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 13.593.942,80 13.649.409,80 
          2. Technische Anlagen und Maschinen 216.281,00 236.699,00 
          3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 672.640,00 710.196,00 

14.482.863,80 14.596.304,80 
14.490.299,80 14.606.157,80 

B. Umlaufvermögen
       I. Vorräte 
          Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 13.087,10 16.646,25 

      II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
          1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 871.293,77 650.594,10 
          2. Sonstige Vermögensgegenstände 13.954,04 35.204,22 

885.247,81 685.798,32 

     III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 690.824,75 781.559,92 
1.589.159,66 1.484.004,49 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.834,06 4.867,38 
16.084.293,52 16.095.029,67 



P A S S I V S E I T E
31.12.2022 31.12.2021 

€ € € 
A. Eigenkapital
       I. Gezeichnetes Kapital 1.022.583,76 1.022.583,76 
       II. Gewinnrücklagen 
           Andere Gewinnrücklagen 71.580,86 71.580,86 
      III. Bilanzgewinn 11.855,09 88.756,74 

1.106.019,71 1.182.921,36 

B. Rückstellungen
    Sonstige Rückstellungen 216.349,00 164.417,25 

C. Verbindlichkeiten
     1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  7.141.171,22 7.638.289,66 
     2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  104.512,58 33.647,96 
     3. Sonstige Verbindlichkeiten  1.899.733,93 1.738.166,03 

9.145.417,73 9.410.103,65 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.616.507,08 5.337.587,41 

16.084.293,52 16.095.029,67 



Stadtbetrieb Viernheim – Dienstleistungen – (SVD), Viernheim 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 

2 0 2 2 2021 
€ € € 

  1. Umsatzerlöse 4.089.645,11 4.102.318,91 
  2. Sonstige betriebliche Erträge 25.163,72 21.572,00 

4.114.808,83 4.123.890,91 
  3. Materialaufwand 
      a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- 
          stoffe und für bezogene Waren 128.145,32 125.258,05 
      b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 254.953,10 242.255,83 

383.098,42 367.513,88 
  4. Personalaufwand 
      a) Löhne und Gehälter 2.269.356,54 2.189.970,66 
      b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 
          Altersversorgung und für Unterstützung 726.151,48 668.933,25 

davon für Altersversorgung € 239.173,16 (213.150,57)
2.995.508,02 2.858.903,91 

  5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- 
      stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 401.125,17 461.488,97 
  6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 576.749,90 513.545,84 
  7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 918,45 933,83 
  8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  142.928,26 159.972,15 

1.119.884,88 1.134.073,13 
  9. Ergebnis nach Steuern – 383.682,49 –   236.600,01 
10. Sonstige Steuern 9.654,16 9.483,16 
11. Erträge aus Verlustübernahme Stadt 316.435,00 335.810,00 
12. Jahresfehlbetrag (–)/ Jahresüberschuss –   76.901,65 89.726,83 
13. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (–) aus dem Vorjahr 88.756,74 –          970,09 
14. Bilanzgewinn 11.855,09 88.756,74 
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ANHANG zum 31. Dezember 2022 

Allgemeine Angaben 

Der Stadtbetrieb Viernheim – Dienstleistungen – (SVD) wird als wirtschaftliches Unternehmen ohne 
Rechtspersönlichkeit der Gemeinde Viernheim nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes 
Hessen (EigBG) und nach deren Satzung geführt.  

Der Jahresabschluss des Stadtbetriebes Viernheim – Dienstleistungen ist nach den sinngemäß 
geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuches (HGB) entsprechend gem. §§ 22 bis 25 Eigenbetriebsgesetz Hessen (EigBG) 
aufgestellt. Der Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung liegen die Formblätter des 
Eigenbetriebsgesetzes Hessen zugrunde.  

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht 
werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. 

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.  

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher 
Maßnahmen 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den Vorjahresabschluss angewandten Ansatz-, Ausweis und Bewertungsmethoden wurden 
bis auf den Ausweis der Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung beibehalten.  

Im Vorjahr wurden alle Aufwendungen unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
ausgewiesen. Im Berichtsjahr erfolgt erstmalig eine Differenzierung zwischen sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen und Materialaufwendungen. Zur Herstellung der Vergleichbarkeit 
wurden die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst. 

Die Bewertung der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und des 
Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten einschließlich Umsatzsteuer. Den 
planmäßigen Abschreibungen liegen die steuerlichen Nutzungsdauern der Anlagen zugrunde; dabei 
wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Bewegliche, selbständig nutzbare Anlagegüter, 
deren Anschaffungskosten für das einzelne Anlagegut zwischen 250,01 € und 1.000,00 € (ohne 
Umsatzsteuer) liegen, werden gleichmäßig als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) über 5 Jahre 
abgeschrieben. Seit dem 01. Januar 2002 werden bei den Anlagenzugängen die 
Abschreibungssätze der Kommunalverwaltung angewandt.  

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag 
niedriger waren, wurden diese angesetzt. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert bewertet. Für 
Ausfallrisiken wurde wegen Geringfügigkeit keine Wertberichtigung gebildet.  

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie 
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert. 



2 

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrags angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. 

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.  

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Einnahmen aus Grabnutzungsrechten vor dem 
Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte (satzungsrechtlich bestimmte) Zeit nach 
diesem Tag darstellen. 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz 

Anlagevermögen 

Das Anlagevermögen entwickelt sich wie folgt: 

Entwicklung der Anschaffungswerte

Bilanzposten Anfangsstand Zugänge Um- Abgänge Endstand

buchungen

€ € € € €

1 2 3 4 5 6

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 20.965,74 1.820,70 0,00 0,00 22.786,44 

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

und Bauten einschließlich der Bauten

auf fremden Grundstücken 18.163.945,48 149.685,22 0,00 0,00 18.313.630,70 

2. Technische Anlagen und Maschinen 900.511,82 22.836,69 0,00 116.185,57 807.162,94 

3. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 2.361.651,00 110.924,56 0,00 30.329,60 2.442.245,96 

21.426.108,30 283.446,47 0,00 146.515,17 21.563.039,60 

21.447.074,04 285.267,17 0,00 146.515,17 21.585.826,04 
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Entwicklung der Abschreibungen Restbuchwert

Anfangsstand Abschreibungen Um- Entnahmen Endstand (Stand am

des buchungen für 31.12.2022)

Geschäftsjahres Abgänge

€ € € € € €

7 8 9 10 11 12

11.112,74 4.237,70 0,00 0,00 15.350,44 7.436,00 

4.514.535,68 205.152,22 0,00 0,00 4.719.687,90 13.593.942,80 

663.812,82 43.254,69 0,00 116.185,57 590.881,94 216.281,00 

1.651.455,00 148.480,56 0,00 30.329,60 1.769.605,96 672.640,00 

6.829.803,50 396.887,47 0,00 146.515,17 7.080.175,80 14.482.863,80 

6.840.916,24 401.125,17 0,00 146.515,17 7.095.526,24 14.490.299,80 
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Angaben zu Forderungen

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2022 31.12.2022 kleiner 1 Jahr größer 1 Jahr

€ € €

aus Lieferungen und Leistungen 871.293,77 871.293,77 0,00
gegenüber der Stadt aus Jahresfehlbeträgen 0,00 0,00 0,00
sonstige Vermögensgegenstände 13.954,04 13.954,04 0,00

Summe 885.247,81 885.247,81 0,00

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um noch ausstehende 
Friedhofsgebühren (110.518,18 €) und um Forderungen an die Stadt aus Leistungen für 
verschiedene Ämter der Stadt sowie Forderungen an die Stadtwerke Viernheim (760.775,59 €).  

Eigenkapital 

Das Eigenkapital verminderte sich um 76.901,65 € auf 1.106.019,71 € in Folge des 
Jahresfehlbetrages für das laufende Wirtschaftsjahr. 

Rückstellungen 

Sonstige Rückstellungen wurden gebildet für: 31.12.2022 31.12.2021
T€ T€ 

Mehrarbeitsstunden 126.075,00 85.883,00
Resturlaub  80.274,00 66.664,00
Prüfungskosten  10.000,00 11.870,25

Summe 216.349,00 164.417,25
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Angaben zu Verbindlichkeiten 

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2022 31.12.2022 kleiner 1 J. mehr als 1 J. größer 5 J.

€ € € €

gegenüber Kreditinstituten 7.141.171,22 794.790,56 6.346.380,66 3.488.118,15
aus Lieferungen und Leistungen 104.512,58 104.512,58 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 1.899.733,93 1.899.733,93 0,00 0,00

Summe 9.145.417,73 2.799.037,07 6.346.380,66 3.488.118,15

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2021 31.12.2021 kleiner 1 J. mehr als 1 J. größer 5 J.

€ € € €

gegenüber Kreditinstituten 7.638.289,66 781.817,77 6.856.471,89 4.005.625,05
aus Lieferungen und Leistungen 33.647,96 33.647,96 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 1.738.166,03 1.738.166,03 0,00 0,00

Summe 9.410.103,65 2.553.631,76 6.856.471,89 4.005.625,05

Der Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert. 

Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 

Umsatzerlöse 

Von den Umsatzerlösen betreffen 3.390.378,43 € Erlöse Betriebshof; die Erträge aus 
Friedhofsgebühren einschließlich der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung und der 
Erlöse für die Pflege öffentliches Grün auf den Friedhöfen betragen 699.266,68 €. 

Sonstige betriebliche Erträge  

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erlöse aus Sachanlagenverkauf von 7.600,00 €, 
Mieterträge von 465,27 €, Erträge aus abgeschriebenen Forderungen von 4.611,60 €, Erträge für 
die Pflege von Kriegsgräbern und anderen von 2.748,00 €, Erträge aus Personal- und 
Sachkostenerstattung von 643,66 €, Erträge aus Versicherungsentschädigung/Schadenersatz von 
8.483,46 € sowie 611,73 € Sonstiges.  
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Materialaufwand 

Der Materialaufwand beträgt bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für 
bezogene Waren 128.145,32 € (Vorjahr: 125.258,05 €). Hierunter sind vor allem Fertigungsstoffe, 
Brenn- und Heizungsstoffe, Reinigungsmaterialien sowie Reparaturstoffe erfasst. 

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen belaufen sich auf 254.953,10 € (242.255,83€). Diese 
betreffen vornehmlich bezogene Fremdleistungen. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten 372.237,43 € Fahrzeugkosten, 2.598,46 € 
Kosten für Abwasser, 43.447,71 € für Büro- und Betriebsbedarf (einschl. Miet-Leasing und 
Fortbildungskosten), 72.881,89 € für Reparaturen und Wartungen (ohne Fahrzeuge), 3.076,64 € 
sonstige Grundstücksaufwendungen, 26.888,41 € Kostenerstattungen an das Hauptamt und das 
Kämmereiamt für die Inanspruchnahme von städtischem Personal, 17.862,98 € Buchführungs- und 
Prüfungskosten, 34.389,03 € sonstige verschiedene betriebliche Aufwendungen und 3.367,35 € 
periodenfremder Aufwand für das Jahr 2021. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen  

Aus Miet-, Leasing- und Dienstleistungsverträgen ergeben sich finanzielle Verpflichtungen in Höhe 
von 117.785,65 € (davon mit einer RLZ von bis zu einem Jahr 99.449,77 € und 18.335,88 € mit einer 
Laufzeit 1-5 Jahre). Aus langfristigen Liefervereinbarungen (Stadtwerke Viernheim) resultieren 
Verpflichtungen von 126.155,18 € (davon mit einer RLZ 1-5 Jahre von 43.379,58 € und mit einer 
Laufzeit größer 5 Jahre 82.775,60 €). 

Sonstige Pflichtangaben 

Angaben zu den Organen 

Die Betriebskommission setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: 

 Herr 1. Stadtrat Jörg Scheidel, Vorsitzender 
 Frau Tina Föhr CDU 
 Frau Sigrid Haas CDU 
 Herr Alfred Schmidt SPD 
 Herr Klaus Quarz SPD 
 Herr Bernhard Wunderle UBV 
 Frau Astrid Pfenning Bündnis 90/Die Grünen 
 Herr Ralf Jünemann (bis 08.07.2022) FDP 
 Herr Niklas Roesch (ab 09.07.2022) FDP 
 Frau Jenny Dieter SPD 
 Herr Günter Wolk CDU 
 Herr Dirk Jukic Erfahrene Person 
 Herr Herbert Haas Erfahrene Person 
 Herr Michael Haas Vorsitzender Personalrat 
 Frau Nadine Heimann  Stellvertreterin Personalrat 
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Der Jahresabschluss enthält 1.660.00 € Sitzungsgelder für die Mitglieder der Betriebskommission.  
Betriebsleiter/in des Stadtbetriebes ist Frau Dorothee Olef.  

Von der Schutzklausel gemäß § 286 (4) HGB wurde Gebrauch gemacht, soweit dies für die Organe 
zutreffend ist. 

Beschäftigte 

Von der durchschnittlichen Zahl der Beschäftigten (I. bis IV. Quartal) waren 46 (Vorjahr 46) im 
Betriebsbereich Betriebshof/Friedhöfe und 6 (Vorjahr 6) im Betriebsbereich Verwaltung (incl. 
Beamte) tätig. 

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Wesentliche Ereignisse von besonderer Bedeutung für den Eigenbetrieb nach dem Bilanzstichtag 
31.12.2022 sind nicht zu verzeichnen. 

Vorschlag zur Behandlung des Jahresfehlbetrages

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von 77 T€ mit dem Gewinnvortrag von 89 T€ aus 
dem Jahr 2021 zu verrechnen. 12 T€ werden als Bilanzgewinn auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen. 

Unterschrift der Betriebsleitung

gez.:  Olef 
Viernheim, den 30.11.2023 (Dorothee Olef)

Betriebsleiterin
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Stadtbetrieb Viernheim – Dienstleistungen – (SVD), Viernheim

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 

1. Grundlage des Eigenbetriebs 

Der Stadtbetrieb Viernheim – Dienstleistungen – (SVD) ist ein Eigenbetrieb der Stadt Viernheim, 
der seit 1997 als städtisches Dienstleistungsunternehmen geführt wird. 
Es wurden hierbei der Betriebshof (entstanden aus der Betriebszusammenlegung von Bauhof und 
Stadtgärtnerei) und die Friedhöfe der Stadt Viernheim mit ihren Betriebseinrichtungen sowie allen 
ihnen zugeordneten Hilfs- und Nebenbetrieben zusammengefasst und als betriebliche Einrichtung 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Sondervermögen mit Sonderrechnung) in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, der Hessischen Gemeindeordnung und 
den Bestimmungen der Betriebssatzung des SVD geführt.  

Zweck des Eigenbetriebes ist die Wahrnehmung, Durchführung und Sicherstellung der 
Dienstleistungen für die Verwaltungsbereiche der Stadt Viernheim.  

2. Wirtschaftsbericht 

2.1 Geschäftsverlauf und Lage des SVD 

2.1.1 Der Geschäftsverlauf des Betriebsbereiches Betriebshof war im Wirtschaftsjahr 2022 
deutlich schlechter als im Vorjahr. Der Betriebshof weist einen Überschuss von  
rd.153 T€ aus; im Vorjahr war hier ein Überschuss von rd. 312 T€ zu verzeichnen. 
Dieses Ergebnis ist ausschlaggebend für das schlechtere Gesamtergebnis. 

Der Fehlbetrag der Friedhöfe (vor NUK) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,19 % 
bzw. um rd. 12 T€ vermindert. 

2.1.2 Im Jahr 2022 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 76.901,65 € zu verzeichnen (2021: 
+ 89.726,83 € / 2020: - 970,09 €).   

Das um rd. 166.600,00 € schlechtere Ergebnis im Vorjahresvergleich erklärt sich im 
Wesentlichen aus verminderten Erlösen/Erträgen von insgesamt rd. 9.000,00 € und 
gegenläufig aus gestiegenen Aufwendungen von insgesamt rd. 138.200,00 € sowie 
einer verminderten Verlustübernahme/Friedhöfe durch die Stadt Viernheim von 
19.400,00 €.  

Hierbei setzt sich der verminderte Betrag der Erlöse aus den Umsatzerlösen Friedhöfe 
mit rd. -13.500,00 €, Erlöse Betriebshof mit rd. +900,00 €, Sonstige betriebliche Erträge 
Friedhöfe mit + rd. 11.900,00 €, Sonstige betriebliche Erträge Betriebshof mit  
- rd. 8.300,00 € zusammen. Der gegenläufige Betrag beinhaltet gestiegene 
Personalkosten mit + rd. 136.600,00 €, verminderte Abschreibungen mit  
– rd. 60.300,00 €, gestiegene Sonstige betriebliche Aufwendungen mit rd.  
+ 75.100,00 €, gestiegene Steuern von + rd. 200,00 € und gesunkene Darlehenszinsen 
von - rd. 17.000,00 € sowie Materialaufwand von rd. + 3.700,00 €. 



2

2.2 Ertragslage Betriebshof 

Der Betriebszweig Betriebshof weist einen Überschuss von 152.590,86 € (Vorjahr:  
+ 312.034,48 €) aus. Somit hat sich das Ergebnis zum Vorjahr verschlechtert (um  
rd. 160.000,00 €). Ursächlich hierfür waren die gesunkenen Umsatzerlöse/Erträge mit 
insgesamt rd. 7.500,00 €, denen Mehrkosten in Höhe von insgesamt  
rd. 152.500,00 € gegenüberstanden (v.a. Personalkosten und Abschreibungen). 

Der Betriebsbereich Betriebshof erbrachte in 2022 keine aktivierten Eigenleistungen.  

2.2 Ertragslage Friedhöfe 

Bei den Erträgen aus der Vergabe von Grabnutzungsrechten wurden in 2022  
529.925,00 € (Vorjahr: 500.201,00 €) abgegrenzt und dem passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) zugeführt. Die ergebniswirksamen Erträge 2022 
betragen hier 14.716,00 (Vorjahr: 14.133,00). Die Erträge aus der Auflösung der PRAP für 
2022 belaufen sich auf € 251.005,33 € (Vorjahr: 235.265,50 €).

Für die Erhebung der Friedhofsgebühren war in 2022 die Friedhofsgebührenordnung vom 
09.12.2021 maßgebend. 

Nach der dieser Gebührenordnung zugrunde liegenden Kalkulation verbleibt ein großer Anteil 
der Kosten (rd. 450.435,00 €/a) als nicht umlagefähige Kosten (NUK/Aufwendungen für 
ausgebaute Vorhalte-Grabfelder, nicht ausgebaute Reserveflächen, öffentliches Grün und 
Kriegsgräber) beim SVD und verschlechtert so das Betriebsergebnis bzw. lässt ein 
ausgeglichenes Ergebnis für die Betriebsstelle Friedhöfe (Friedhof Lorscher Straße und 
Waldfriedhof) nicht zu.  

Die Nachberechnungen für die Jahre 2020-2021 wurden von der Verwaltung erstellt und die 
Ergebnisse in der Friedhofsgebührenkalkulation 2022 berücksichtigt.   
Die Ergebnisse wurden am 23.11.2022 in der Betriebskommission vorgestellt und beraten. Die 
Neukalkulation der Friedhofsgebühren wurde der Betriebskommission am 07.12.2022 
vorgestellt.  
Die Verrechnung der Über- und Unterdeckungen der Kostenträger 2020 bis 2022 soll in einer 
Neukalkulation im Jahr 2023 erfolgen. Neue Gebühren ab 01.01.2024 sind geplant.  

Der Betriebsfehlbetrag der Betriebsstelle Friedhöfe beträgt unter Einrechnung der von der 
Stadt geleisteten Erstattung der NUK in 2022 231.373,22 € (im Vorjahr 2021 
224.019,70 €). 

Damit hat sich das Ergebnis des Vorjahres um rd. 7.400,00 € verschlechtert. Dabei stehen 
einer Ergebnisverbesserung von rd. 12.000,00 € Weniger-Einnahmen aus der NUK 2022 von 
rd. 19.400,00 € gegenüber. 

Die Ergebnisverbesserung von rd. 12.000,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus gesunkenen 
Aufwendungen von rd. - 13.700,00 € (v.a. Personalkosten rd. + 1.800,00 €, Abschreibungen 
rd. - 50.300,00 €, sonstige betriebliche Aufwendungen rd. + 20.200,00 € und interne 
Verrechnung rd. + 30.800,00 sowie gegenläufig Zinsen rd. - 16.200,00 €). 
Dagegen stehen jedoch weniger-Einnahmen von rd. 1.700,00 € (Abrechnung öffentliches 
Grün mit dem Kämmereiamt von rd. + 23.600,00 €, jedoch weniger Erlöse von rd.  
25.300,00 €), sowie weniger-Einnahmen aus der NUK 2022 von rd.- 19.400,00 €. 
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2.3 Ertragslage gesamt 

Der Eigenbetrieb erwirtschaftete in 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von  
76.901,65 € (Vorjahr: Jahresüberschuss 89.726,83 €). Bei einer Bilanzsumme von 16.084 T€ 
(Vorjahr: 16.095 T€) weist der Eigenbetrieb ein Eigenkapital in Höhe von  
1.106 T€ (Vorjahr: 1.182 T€) aus. Wesentlicher Posten auf der Aktivseite ist das 
Anlagevermögen mit 14.482 T€, auf der Passivseite stehen den Verbindlichkeiten vor allem 
gegenüber Kreditinstituten von 7.141 T€ Eigenkapital von 1.106 T€, Verpflichtungen 
gegenüber der Stadt aus der Übertragung von Anlagegütern im Rahmen der Gründung des 
Eigenbetriebes von 275 T€ sowie der Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsrechte 
von 5.616 T€ gegenüber. 

2.4. Liquiditätslage  

Die Liquiditätslage stellt sich an den Bilanzstichtagen wie folgt dar: 

31.12.2022 31.12.2021 
€ € 

Liquide Mittel 690.824,75 781.559,92 
Abzüglich 
Kurzfristiges Fremdkapital 3.015.386,07 2.718.049,01 
Liquidität I –2.324.561,32 –1.936.489,09 
Zuzüglich 
Kurzfristige Forderungen 871.293,77 650.594,10 
Liquidität II –1.453.267,55 –1.285.894,99 
Veränderung des Liquiditätssaldos –   167.372,56 

Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres eine Unterdeckung von  
1.453 T€ aus. Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach 
nicht in vollem Umfang das kurzfristige Fremdkapital. 

Die Liquiditätsgrade I bis II stellen sich im Zeitablauf wie folgt dar:  

31.12.2022 31.12.2021 
Liquiditätsgrad I in % 22,9 28,8 

Liquiditätsgrad II in % 51,8 52,7

Es besteht ein Kassenkreditrahmen in Höhe von Mio. € 1,4. Zum 31. Dezember 2022 wird 
der Kassenkredit, wie bereits im Vorjahr, in voller Höhe beansprucht. Für den Stadtbetrieb 
als Eigenbetrieb der Stadt Viernheim besteht keine Gefahr der Insolvenz, da die Stadt 
Viernheim die Deckung der Verluste gewährleistet.  
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2.5  Vermögenslage: 

Die Bilanzsumme beläuft sich per 31.Dezember 2022 auf T€ 16.084 (Vorjahr 16.095 T€). 
Das Anlagevermögen macht davon 90,1 %, das kurzfristige gebundene Vermögen 9,9 % 
der Bilanzsumme aus.  

Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital beträgt 6,9 %, der Anteil des 
Fremdkapitals beträgt 93,1 %. 

Die flüssigen Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr um 90.735,17 € verschlechtert. 

Die Darlehen gegenüber Kreditinstituten haben sich wie folgt entwickelt: 

Stand 31.12.2021 7.544.537,76 €

./. Tilgung 2022 690.565,87 €

+ Kreditaufnahme 2022 200.000,00 €

Stand 31.12.2022 7.053.971,89 €
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Gemäß § 26 Eigenbetriebsgesetz Hessen wird über folgende Sachverhalte gesondert berichtet: 

3. Entwicklung des Eigenkapitals: 

Die Betriebsleitung schlägt vor den Jahresfehlbetrag von 77 T€ mit dem Gewinnvortrag von 89 T€ 
aus dem Jahr 2021 zu verrechnen. 12 T€ werden als Bilanzgewinn auf das neue Geschäftsjahr 
vorgetragen. 

Änderung im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke: 

Im Wirtschaftsjahr 2022 ergab sich keine Veränderung im Bestand der Grundstücke.
Grundstücksgleiche Rechte sind nicht vorhanden. 

Stand der Anlagen im Bau und der geplanten Bauvorhaben: 

Keine. 

4. Entwicklung der Rückstellungen: 

31.12.2022 31.12.2021
€ € €

A. Eigenkapital
       I. Gezeichnetes Kapital 1.022.583,76  1.022.583,76
       II. Gewinnrücklagen
           Andere Gewinnrücklagen 71.580,86 71.580,86
      III. Bilanzgewinn 11.855,09 88.756,74

 1.106.019,71 1.182.921,36

01.01.2022 Inanspruchnahme Zuführung 31.12.2022
€ € € €

Urlaub 66.664,00 66.664,00 80.274,00 80.274,00
Mehrstunden 85.883,00 85.883,00 126.075,00 126.075,00
Jahresabschluss 11.870,25 11.870,25 10.000,00 10.000,00

164.417,25 164.417,25 216.349,00 216.349,00
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5. Im Geschäftsjahr u.a. getätigte Investitionen 

Ausgabereste Vermögensplan: 

Die nachfolgenden investiven Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 46.819,36 € wurden in 2022 
getätigt (diese waren im Vermögensplan 2021 eingestellt und auch im Jahr 2021 bestellt worden, 
wurden aber erst in 2022 geliefert).  
Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines MAN-Pritschenfahrzeuges und die 
Einrichtung einer ARES-Schnittstelle zu DATEV i.H.v. 46.700,- €. Der Mehrbetrag i.H.v. 119,36 € 
wurde mit liquiden Mitteln aus dem laufenden Haushalt finanziert.  

Wesentlich getätigte Investitionen waren in 2022 in der Betriebsstelle Friedhöfe die Herstellung 
neuer Baumgräber-Kreise (rd. 78.000,- €) und die Herstellung einer neuen Urnenwand  
(rd. 70.300,- €). In der Betriebsstelle Betriebshof erfolgte die Neunschaffung einer 
Anbauheckenschere für Kommunaltraktor (rd. 13.800,- €).  

6. Entwicklung der Umsatzerlöse:  

Im Betriebshof wurden 55.738,25 Stunden (Vorjahr 54.422 Stunden) abgerechnet. Damit nahmen 
die Produktivstunden um 2,4 % (Vorjahr: + 7,5 %) zu. 

7. Entwicklung des Personalaufwandes: 

mit Beamte mit Beamte
2022 2021
€ €

Entgelte 2.124.885,23 2.019.404,14
Bezüge Beamte 90.669,31 129.119,52
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und Unterstützung 643.872,50 609.128,04
Versorgungsumlage Beamte 62.577,22 46.970,12
Beihilfe Beamte 6.668,97 6.312,13
Beiträge arbeits-u.sicherheitsmedizinische Betreuung 13.032,79 6.522,96

2.941.706,02 2.817.456,91

Veränderung der Rückstellung für noch nicht genommenen
Urlaub und Mehrstunden (siehe Passivposten "Sonstige
Rückstellungen") 53.802,00 41.447,00

2.995.508,02 2.858.903,91

2022 2021
€ €

Friedhofsgebühren 595.097,33 632.322,50
Erlöse Friedhöfe (Pflege öffentl. Grün AF) 104.169,35 80.515,82
Erlöse Betriebshof 3.390.378,43 3.389.480,59

4.089.645,11 4.102.318,91
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7.1 Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 
setzen sich wie folgt zusammen: 

7.2 Personalstand: 

zum 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Anzahl Anzahl Anzahl

Beschäftigte Betriebshof/Friedhöfe* 46,00 46,00 46,00
Beschäftigte ZSV (einschl. Beamte) 6,00 6,00 6,00

52,00 52,00 52,00
*einschl. Ersatzeinstellungen für Langzeitkranke (2022: 4) 

8 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Das Gesamtergebnis des Stadtbetriebs Viernheim – Dienstleistungen – (SVD) ist ausschlaggebend 
durch die Ergebnisverschlechterung des Betriebshofes gekennzeichnet.  
Ursache hierfür waren die im Vergleich zu den Erträgen stark gestiegenen Personalaufwendungen.  

9. Prognoseberichterstattung

Der Betriebsbereich Friedhöfe weist durch seine erhöhten Kosten ein höheres Defizit aus. Dies kann 
auch als Beleg dafür gelten, dass die Friedhofsgebühren kontinuierlich angepasst werden müssen. 
Die Betriebsleitung hat daher auch konsequent die aktuelle Nachkalkulation der Friedhofsgebühren 
auf den Weg gebracht. Eine Neufassung der Friedhofsgebühren ist für das Jahr 2024 geplant, um 
den Kostendeckungsgrad des Gebührenhaushaltes zu erhöhen. 

Für den Fall, dass es uns gelingt, auf der Einnahmenseite die Verminderung von 
Produktivstundenausfällen im Betriebshof (z.B. durch befristete Einstellung von Ersatzpersonal bei 
längerfristigen Personalausfällen und die schnellere Besetzung freier Stellen) zu verhindern, sowie 
die Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei den Friedhofsgebühren zu bewerkstelligen, 
streben wir ein ausgeglicheneres Ergebnis für 2023 an.  
Die Gewinnung von Personal (insbesondere von qualifiziertem Personal) wird jedoch immer 
schwieriger. Trotzdem werden weiterhin kontinuierliche Anstrengungen unternommen, um das 
aktuelle Niveau zu halten.  
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10. Chancen & Risiken der zukünftigen Entwicklung 

10.1  Im Bereich des Betriebshofes hat sich gezeigt, dass sich mit dem ab 01.03.2012 zur 
Verstärkung der Kontrolldichte eingeführten monatlichen Abgleich der abgerechneten 
Produktivstunden mit den Planvorgaben und mit dem Einsatz von Ersatzpersonal für 
Langzeitkranke erfolgreich die Produktivstunden und damit die Umsatzerlöse des 
Betriebshofes beeinflussen lassen. Dies ist in 2022 gelungen und wird auch zukünftig ein 
wichtiges Instrument bleiben, das es zu beachten gilt. Weiterhin ist darauf zu achten, dass 
die Plan-Produktivstunden realistisch angesetzt werden, Ersatzpersonal soweit möglich 
eingestellt und freie Stellen zügig besetzt werden sowie eine Nachkalkulation der 
Reinigungsarbeiten zur Feststellung des Kostendeckungsgrades und ggfs. eine 
Anpassung/Neustrukturierung der Kostensätze erfolgt.  

10.2  Die Betriebsleitung geht davon aus, dass sich mit der Umsetzung der vorgenannten 
Maßnahmen die Betriebsergebnisse des Betriebsbereichs Betriebshof dauerhaft so steuern 
lassen, so dass mit einem positiven Jahresergebnis des Betriebshofes das negative 
Ergebnis der Friedhöfe vermindert bzw. sogar ausgeglichen werden kann. Im 
Betriebsbereich Friedhöfe ist eine Verbesserung des Betriebsergebnisses neben einer 
Gebührenanpassung über Kostenoptimierungen anzustreben. 

10.3  Es ist stetig darauf hinzuarbeiten, 

10.3.1 die ab 01.04.2006 gültige Organisationsform und die Geschäftsabläufe weiter zu 
verbessern,  

10.3.2 den Einsatz von Personal und Material weiter zu optimieren, 

10.3.3 das am 09.04.2001 beschlossene Auftrags- und Tätigkeits-Contracting konsequent 
umzusetzen und den aktuellen Gegebenheiten anzupassen, insbesondere in 
Kooperation mit den Organisationseinheiten und den Querschnittsämtern der Stadt, 
damit die Sicherstellung der Liquidität gewährleistet ist, 

10.3.4 die Entgelte für den Betriebsbereich Betriebshof, basierend auf der 
Kostenträgerrechnung, mindestens jährlich zu überprüfen und ggf. anzupassen sowie 
die Leistungsabrechnung zu optimieren (eine Überprüfung aller Kostensätze und eine 
Anpassung der Kostensätze ist im Wirtschaftsplan2024 insgesamt erfolgt), 

10.3.5 die Nachkalkulation der Friedhofsgebühren mindestens jährlich vorzunehmen, um 
Informationen über die Notwendigkeit einer Gebührenanpassung zu erhalten (Ziel 
hierbei sollte es sein, die Gebühren für den Bürger in einem gewissen Rahmen stabil 
zu halten). 

Unser Risikobericht bezieht sich auf die Lage des Eigenbetriebs im Zeitpunkt der Aufstellung. 
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11. Risiko Früherkennungssystem 

11.1 Bestandsgefährdende Risiken oder Risiken, welche die Entwicklung und/oder den Bestand 
des SVD wesentlich und nachhaltig beeinträchtigen können, sind nicht erkennbar (weder aus 
dem politischen Raum noch aus der Lage des SVD), auch nicht durch die beiden 
Friedhofsanlagen „Lorscher Straße“ und „Waldfriedhof“ (soweit regelmäßige 
Verlustausgleiche des Friedhofsbetriebes durch die Stadt Viernheim erfolgen). 

Im Rahmen des Risikomanagements und zur Verbesserung der Ertragssituation der 
Betriebsstelle Friedhöfe sind folgende Maßnahmen eingeleitet/ergriffen worden: 

 Eine Kalkulation der Friedhofsgebühren (Kalkulationszeitraum 2014 bis 2016) ist in 2017 
erfolgt; die entsprechende Anpassung der Friedhofsgebühren ist umgesetzt worden. 

 Künftige Neuinvestitionen im Friedhofsbereich werden auch auf Alternativen überprüft, 
um nach entsprechenden Notwendigkeiten und durch mögliche Änderung von 
Arbeitsabläufen zu wirtschaftlich günstigeren Lösungen zu kommen. 

 Eine Kalkulation der Friedhofsgebühren (Kalkulationszeitraum 2016 bis 2019) ist in 2021 
erfolgt; die entsprechende Anpassung der Friedhofsgebühren ist am 01.01.2022 in Kraft 
gesetzt und umgesetzt worden.  

 Eine Nachkalkulation der Friedhofsgebühren mittels Kostenträgerzeitrechnungen für 
2020-2021 und die Friedhofsgebührenkalkulation 2022 sind erfolgt und in 2022 in die 
Gremien eingebracht worden.   
Eine jährliche Kalkulation der Friedhofgebühren sowie eine zweijährliche Anpassung der 
Friedhofsgebühren soll künftig erfolgen, um die Gebühren für die Bürger in einem 
gewissen Rahmen stabil zu halten.  

 Eine Nachkalkulation der Friedhofsgebühren für das Jahr 2023 wird derzeit erstellt und 
zeitnah in die Gremien eingebracht werden.   
Eine Anpassung der Friedhofsgebühren ist zum 01.01.2024 geplant.  

11.2 Das Rechnungswesen wird seit Herbst 2016 in eigener Regie geführt. Wir sind dadurch in 
der Lage, ein effizientes Debitorenmanagement mit einem zeitnahen Mahnwesen zu 
unterhalten mit dem Ziel, Liquiditätsrisiken zu vermeiden. Als Risiken sonstiger Art sind zu 
nennen: 

11.2.1 nicht ausreichender Versicherungsschutz (ein Defizit ist für den SVD derzeit hier 
nicht erkennbar), 

11.2.2 nicht rechtzeitiger Ausgleich des jeweiligen Jahresverlustes durch die Stadt (in 
Zusammenhang mit dem Contracting zu sehen), 

11.2.3 Zahlungsverzug der Organisationseinheiten der Stadt Viernheim für Leistungen des 
Betriebshofes (Liquidität), 

11.2.4 Änderung der Bestattungskultur, 

11.2.5 Nichtanpassung oder zu späte Anpassung umlagefähiger Friedhofsgebühren und 
der Entgelte für den Betriebsbereich Betriebshof (Fortführung einer regelmäßigen 
Anpassung ist zu berücksichtigen). 
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11.3 Zum frühzeitigen Erkennen von Risiken sind beim SVD folgende Maßnahmen eingerichtet: 

11.3.1 Wöchentliche Lagebesprechungen der Betriebsleitung mit den Betriebsstellen-
leitern der beiden Betriebsbereiche Betriebshof und Friedhöfe. 

11.3.2 Wöchentliche Lagebesprechung der Betriebsleitung mit den Leitungen der 
Fachbereiche 
 Verwaltung und zentrale Dienste (VzD), 
 Finanz- und Rechnungswesen (FRW) und  
 Beschaffungen 

11.3.3 Wöchentliche Besprechungen (Jour fixe) mit dem zuständigen Dezernenten der 
Stadt (Erster Stadtrat) 

11.3.4 Vorlage von Berichten zur regelmäßigen Informationsvermittlung, ggf. 
eigenständige Unterrichtung der Organe des SVD 

10.3.4.1 entsprechend dem Sitzungsplan  oder 
10.3.4.2 zu besonderen Sitzungen. 

11.3.5 Rechtzeitige Mitteilung benötigter Haushaltsmittel und des planerisch errechneten 
Jahresgewinns/-verlustes an die Stadt im Rahmen der jährlichen Wirtschaftsplan- 
und Haushaltsplanaufstellung. 

11.3.6 Kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Gebührensätze für die 
Betriebsstelle Friedhöfe und der Entgelte für den Betriebsbereich Betriebshof.  

11.3.7 Es wird davon ausgegangen, dass die Stadt Viernheim die nicht umlagefähigen 
Kosten im Bereich Friedhöfe sowie den zu erwartenden Jahresverlust, der im 
Wesentlichen aus dem Bereich Friedhöfe resultiert, weiterhin ausgleichen wird. 

11.3.8 Monatliche Überprüfung der abgerechneten Produktivstunden des 
Betriebsbereiches Betriebshof und ggfs. Ergreifung von Gegenmaßnahmen zur 
Stabilisierung der Erlössituation. 

Viernheim, 30.11.2023 

gez.: Olef 

(Dorothee Olef) 
Betriebsleitung 
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Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse 

Der Eigenbetrieb Stadtbetrieb Viernheim – Dienstleistungen – (SVD) entstand mit Wirkung zum 
1. Januar 1997 aus der Zusammenfassung von Betriebshof (entstanden aus der Betriebszusam-
menlegung von Bauhof und Stadtgärtnerei) und den Friedhöfen der Stadt Viernheim sowie allen 
ihnen zugeordneten Hilfs- und Nebenbetrieben. 

Zweck des Eigenbetriebs einschließlich der ihm zugeordneten Hilfs- und Nebenbetriebe ist die 
Wahrnehmung, Durchführung und Sicherstellung der Dienstleistungen für die Verwaltungsbereiche 
der Stadt Viernheim und im Bereich des Friedhofwesens. Der Eigenbetrieb kann alle seine Be-
triebszwecke fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. 

Es gilt die Betriebssatzung vom 14. März 2008.  

Bezüglich weiterer statistischer Daten verweisen wir auf den Lagebericht des Eigenbetriebs. 
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Nachweis der Feststellungen zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätze- 
gesetz – HGrG – 

Fragenkreis 1:  
Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der 
Organbezüge 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Be-
triebsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur  
Organisation für die Betriebsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen 
den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

In der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb vom 14. März 2008 sind die Aufgabenverteilung, 
insbesondere die Aufgaben und Verantwortung der Betriebsleitung und der Betriebskommis-
sion, des Magistrats sowie der Stadtverordnetenversammlung festgelegt. Daneben besteht 
eine Geschäftsordnung für die Betriebskommission vom 7. Juli 1997. Die Regelungen entspre-
chen nach unseren Erkenntnissen den Bedürfnissen des Eigenbetriebes. 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Nieder-
schriften hierüber erstellt? 

Im Berichtsjahr 2022 trat die Stadtverordnetenversammlung zu zwei Sitzungen in Angelegen-
heiten des Stadtbetriebes und die Betriebskommission zu acht Sitzungen zusammen. Über die 
Sitzungen liegen Protokolle vor.  

Eine Sitzung der Betriebskommission wurde in Form eines Umlaufbeschlusses aufgrund der 
Dringlichkeit abgehalten. Abstimmungen wurden per Umlaufbeschluss durchgeführt. Es liegt 
ein ordnungsgemäßes Protokoll vor. 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind 
die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

Die Betriebsleiterin ist auskunftsgemäß nicht in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. 
S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG tätig. 
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d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individuali-
siert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbe-
zogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls 
nein, wie wird dies begründet? 

Auf die Angabe der Vergütung der Betriebsleiterin wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.  
An die Betriebskommission sind € 1.660 Sitzungsgelder gezahlt worden. 

Fragenkreis 2:  
Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus 
dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersicht-
lich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

Der Organisationsaufbau und die Arbeitsbereiche des Eigenbetriebs sind in einem Organi-
gramm dokumentiert. Die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse werden 
durch die Betriebssatzung, die Geschäftsordnung für die Betriebsleitung sowie Stellenbeschrei-
bungen konkretisiert. Die Stellenbeschreibungen werden den aktuellen Gegebenheiten ange-
passt. Interne Überprüfungen werden nach Auskunft der Betriebsleitung durchgeführt. 
. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird? 

Es ergaben sich keine Hinweise darauf, dass nicht nach diesen Anweisungen verfahren wird. 

c) Hat die Betriebsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert? 

Grundlage der Korruptionsprävention ist der Erlass "Korruptionsvermeidung in hessischen 
Kommunalverwaltungen" vom 15. Mai 2015. In der Verfügung 1/2004 wurden seitens der Be-
triebsleitung die Zuständigkeiten und die Verantwortlichkeiten für die Aufgabenbereiche festge-
halten. Es gilt die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips. 

Bei der Vergabe von Aufträgen werden Angebote eingeholt, die der Betriebsleitung bzw. der 
Betriebskommission zur Entscheidung vorgelegt werden. 
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d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse 
(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und 
-gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden? 

Eine Verfügung, in der die Zuständigkeiten und Kompetenzen zur Anordnung von Ausgaben, 
zur Feststellung von Rechnungen, zur Anordnung von Zahlungen sowie zur Anordnung von 
Beschaffungen festgehalten sind, liegt vor. Ferner ist eine Richtlinie über Auftragsvergabe vor-
handen, die die Regelungen der §§ 6, 7 und 12 Betriebssatzung ergänzt. Uns liegen keine An-
haltspunkte vor, dass diese im Berichtsjahr nicht eingehalten worden sind. 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, 
EDV?) 

Die überschaubare Anzahl an Verträgen wird sachgebietsbezogen verwaltet und nach unseren 
Erkenntnissen ordnungsmäßig dokumentiert. 

Fragenkreis 3:  
Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung 
der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnis-
sen des Unternehmens? 

Zentraler Bestandteil des Planungswesens ist der von der Betriebsleitung als Jahresbudget 
aufzustellende Wirtschaftsplan. Darüber hinaus werden von der Betriebsleitung Quartalsbe-
richte erstellt, in denen die Ist-Werte dem Planansatz gegenübergestellt werden. Diese Form 
der Planung erscheint im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebs sachgerecht.  

Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes bezüglich Planung werden erfüllt. Das Planungs-
wesen entspricht nach unseren Feststellungen den Erfordernissen des Unternehmens. 
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b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

Planabweichungen werden systematisch untersucht und hierüber wird der Betriebskommission 
vierteljährlich durch die Betriebsleiterin berichtet. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den beson-
deren Anforderungen des Unternehmens? 

Nach unserer Einschätzung entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrech-
nung weitgehend der Größe und den besonderen Anforderungen des Eigenbetriebs. 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskon-
trolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement für die Überwachung der Liquidität und der 
Kredite, das entsprechend der Größe des Eigenbetriebs angemessen ist. Der Eigenbetrieb 
kann über einen Kassenkreditrahmen von 1,4 Mio. €. verfügen. Eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Kämmereiamt der Stadt Viernheim erfolgt hierbei. 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich An-
haltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind? 

Ein zentrales Cash-Management existiert nicht, da die dem Eigenbetrieb zur Verfügung stehen-
den liquiden Mittel in der Regel zur Begleichung kurzfristiger Verbindlichkeiten verwendet wer-
den und langfristige liquide Mittel in der Regel nicht vorliegen. 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch 
das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effek-
tiv eingezogen werden? 

Nach unseren Feststellungen werden Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt. 
Das Mahnwesen ist zeitnah und effektiv. Uneinbringliche Forderungen werden nach Zustim-
mung der Betriebskommission ausgebucht 
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g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Betriebs und umfasst es alle wesentlichen 
Betriebsbereiche? 

Das zentrale Controlling in enger Kooperation mit der Kämmerei der Stadt Viernheim umfasst 
sämtliche Bereiche des Eigenbetriebs und berichtet der Betriebsleiterin zeitnah und vollständig. 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der 
Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht? 

Entfällt, da keine Tochterunternehmen und Unternehmen, an denen eine Beteiligung besteht, 
vorhanden sind. 

Fragenkreis 4:  
Risikofrüherkennungssystem 

a) Hat die Betriebsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergrif-
fen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können? 

Durch die regelmäßige Berichterstattung und Besprechung von Sachverhalten mit der Betriebs-
kommission und insbesondere der regelmäßigen vierteljährlichen Berichterstattung über Ab-
weichungen des Wirtschaftsplans können bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt 
werden.  

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

Nach unseren Erkenntnissen reichen die Maßnahmen der Betriebsleitung zur Erkennung von 
Risiken aus und sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Im Rahmen unserer Prüfung haben 
sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden. 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

Die Maßnahmen sind u. E. ausreichend dokumentiert. 
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d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuel-
len Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und an-
gepasst? 

Bei Handlungsbedarf (z.B. Reaktion auf eine Fortentwicklung der Bestattungskultur) werden 
auskunftsgemäß die Maßnahmen, Geschäftsprozesse und Funktionen abgestimmt und ange-
passt. 

Fragenkreis 5:  
Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 

a) Hat die Betriebsleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von 
anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört: 

 Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 
 Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt 

werden? 
 Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang 

dürfen offene Posten entstehen? 
 Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zu-

lässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives 
Hedging)? 

Da die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs den Abschluss derartiger Geschäfte nicht vorsieht 
und diese unserer Kenntnis nach auch nicht durchgeführt werden, sind entsprechende Rege-
lungen nicht festgelegt worden. 

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen 
und zur Risikobegrenzung? 

Entfällt. 
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c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium 
zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf: 
 Erfassung der Geschäfte 
 Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse 
 Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung 
 Kontrolle der Geschäfte? 

Entfällt. 

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatge-
schäfte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung gezogen? 

Entfällt. 

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 

Entfällt. 

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen  
Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 

Entfällt. 

Fragenkreis 6:  
Interne Revision 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechende interne Revision/Konzern- 
revision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere 
Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

Das Eigenbetrieb verfügt über keine eigene interne Revision. Teilbereiche dieser Aufgaben 
werden vom Rechnungsprüfungsamt Kreis Bergstraße durch unvermutete Prüfungen wahrge-
nommen. Im Wirtschaftsjahr 2022 erfolgte am 10. und 11. Oktober 2022 eine Kassenprüfung, 
die zu keinen Beanstandungen führte.  
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b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?  
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 

Entfällt. 

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevi-
sion im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktio-
nen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die 
interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schrift- 
liche Revisionsberichte vor? 

Entfällt. 

d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt? 

Entfällt. 

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche 
handelt es sich? 

Entfällt. 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revi-
sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die 
Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

Entfällt. 
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Fragenkreis 7:  
Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, 
Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans 
zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist? 

Die von der Betriebskommission bzw. der Stadtverordnetenversammlung zu genehmigenden 
Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind in § 8 bzw. § 9 der Betriebssatzung geregelt. Im Rah-
men unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass für zustimmungspflichtige 
Geschäfte keine Genehmigungen eingeholt wurden. 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor-
gans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

Eine Kreditgewährung an die Betriebsleiterin und Überwachungsorgan ist nach unseren Er-
kenntnissen nicht erfolgt. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass an Stelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähn-
liche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind 
(z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

Nein, solche Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben. 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, 
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über- 
wachungsorgans übereinstimmen? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die darauf schließen 
lassen, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Betriebssatzung, Geschäftsord-
nung und Beschlüssen der Betriebskommission übereinstimmen. 
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Fragenkreis 8:  
Durchführung von Investitionen 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle 
Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirt-
schaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

Investitionen werden nach unseren Erkenntnissen angemessen geplant, die Planungen umfas-
sen Wirtschaftlichkeit-, Finanzierbarkeit- und Risikoanalysen. Investitionen, die nicht geplant 
waren, werden in der Betriebskommission beraten und nach deren Zustimmung vorgenommen. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht 
ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. 
bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)? 

Bei der Vergabe von Aufträgen werden grundsätzlich drei Angebote eingeholt oder Ausschrei-
bungen getätigt. Dieses Vorgehen ist u. E. als ausreichend anzusehen, um ein Urteil über die 
Angemessenheit des Preises zu ermöglichen. 

Die Unterlagen bzw. Preiserhebungen, welche im Rahmen des Erwerbs von Anlagegegenstän-
den dem Eigenbetrieb zur Verfügung standen, sind nach unseren Erkenntnissen ausreichend, 
um ein Urteil über die Angemessenheit der jeweiligen Preise zu ermöglichen. Erwerbe bzw. Ver-
äußerung von Grundstücken oder Beteiligungen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen. 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht 
und Abweichungen untersucht? 

Durchführungen, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden nach Aussage 
der Betriebsleitung laufend überwacht und Abweichungen untersucht. 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn 
ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

In 2022 erfolgte bei wesentlichen Investitionen keine Überschreitung gegenüber dem Wirt-
schaftsplan. 
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e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

Unsere Prüfung ergab keine Hinweise, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden. 

Fragenkreis 9:  
Vergaberegelungen 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, 
VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

Offensichtliche Verstöße gegen Vergaberegelungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht 
bekannt geworden. 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote  
(z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

Es bestehen Beschaffungsrichtlinien, die die Beschaffung von Lieferungen und Leistungen in 
Anlehnung an die Verdingungsordnung regeln. 

Bei der Vergabe von Aufträgen werden grundsätzlich drei Angebote eingeholt. 

Fragenkreis 10:  
Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Die Betriebsleitung erstattet in den regelmäßig stattfindenden Betriebskommissionssitzungen 
mündlich und schriftlich Bericht. Die wirtschaftliche Lage wird dabei in schriftlichen Quartalsbe-
richten dargestellt. 
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b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh-
mens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Die Berichtserstattung vermittelt nach den uns vorgelegten Protokollen u. E. einen zutreffenden 
Einblick von der Lage des Betriebs. 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unter-
richtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abge- 
wickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassun-
gen vor und wurde hierüber berichtet? 

Nach den uns vorgelegten Protokollen ist nicht erkennbar, dass die Betriebskommission über 
wesentliche Vorgänge nicht zeitnah unterrichtet wurde. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir 
ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie 
erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen nicht festgestellt. 

d) Zu welchen Themen hat die Betriebsleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen 
Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

Nach unseren Feststellungen bezogen sich die Fragen der Betriebskommission auf betriebsge-
wöhnliche Sachverhalte. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder  
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

Anhaltspunkte dafür, dass die Berichtserstattung nicht in allen Fällen ausreichend war, haben 
wir im Rahmen unserer Prüfung nicht gehabt. 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden 
Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert? 

Für die Betriebsleitung besteht eine Vermögenseigenschadenversicherung über die Stadt 
Viernheim. Eine darüberhinausgehende D&O-Versicherung besteht nicht. 
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g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans 
gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden? 

Interessenkonflikte der Mitglieder des Überwachungsorgans oder der Betriebsleitung haben wir 
im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt und waren nach Auskunft der Betriebsleitung 
auch nicht vorhanden. 

Fragenkreis 11:  
Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass nicht betriebsnotwendiges Vermögen in einem  
wesentlichen Umfang vorliegt. 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

Die Bestände zum 31. Dezember 2022 belaufen sich gemessen an der Betriebsgröße und dem 
Geschäftszweck auf übliche Größenordnungen. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilan-
ziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände 
wesentlich beeinflusst wird? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben. 
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Fragenkreis 12:  
Finanzierung 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusam-
men? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtun-
gen finanziert werden? 

Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital beträgt 6,9 %, der Anteil des Fremdkapitals be-
trägt 93,1 %. 

Es besteht ein Kassenkreditrahmen in Höhe von 1,4 Mio. €. Zum 31. Dezember 2022 wird der 
Kassenkredit, wie bereits im Vorjahr, in voller Höhe beansprucht.  

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnah-
men wesentlicher Konzerngesellschaften? 

Entfällt, da kein Konzern vorliegt. 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der 
öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen 
Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

Der Eigenbetrieb hat von der Stadt Viernheim neuerlich einen Zuschuss zur Deckung der Ver-
luste aus dem Betriebszweig Friedhöfe von T€ 316 und einen Kassenkredit von Mio. € 1,4 er-
halten. Es haben sich nach unseren Erkenntnissen keine Anhaltspunkte ergeben, dass damit 
verbundene Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden. 
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Fragenkreis 13:  
Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung? 

Das Stammkapital inkl. Rücklagen beträgt T€ 1.106 (Vorjahr: T€ 1.183). Die Eigenkapitalquote 
beträgt 6,9 %.  

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirt-
schaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Ja, die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen. 

Fragenkreis 14:  
Rentabilität/Wirtschaftlichkeit  

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Eigenbetriebs nach Segmenten zusammen? 

Der Eigenbetrieb stellt gemäß § 24 Abs. 3 EigBGes eine Erfolgsübersicht auf. Der Geschäfts-
bereich Friedhof (inklusive Zuschuss Stadt) schließt mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 230 ab. 
Der Betriebshof erwirtschaftet eine Jahresüberschuss von T€ 153. 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

Das Jahresergebnis des Berichtsjahres ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen ge-
prägt. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehun-
gen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemesse-
nen Konditionen vorgenommen werden? 

Leistungsbeziehungen mit der Stadt Viernheim werden auskunftsgemäß ausschließlich auf 
Grundlage eines Beschlusses des Magistrats vom 09. April 2001 im Rahmen des Auftrags- und 
Tätigkeits-Contracting abgewickelt.  
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Das Auftrags- und Tätigkeits-Contracting regelt das Verhältnis zwischen Auftraggeber (Stadt) 
und Auftragnehmer (Eigenbetrieb) und die Maßnahmen von Abrechnungen und Kassenfüh-
rung. 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

Entfällt, da der Eigenbetrieb nicht konzessionsabgabepflichtig ist. 

Fragenkreis 15:  
Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung 
waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

Es gab verlustbringende Geschäfte im Friedhofswesen. Ursache sind die Aufwendungen der 
die Kosten nicht deckenden Friedhofsgebühren und die nicht umlagefähigen Kosten, die nicht 
von der Stadt ausgeglichen wurden. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnah-
men handelt es sich? 

Die Betriebsleitung verfolgt weiterhin die Maßnahme der Kostenoptimierung. Weiterhin werden 
entsprechende Gebührenanpassungen geplant; so aktuell die Neukalkulation der Friedhofsge-
bühren 2023 und die Neufassung der Friedhofsgebührenordnung 2024, die zum 1. Januar 
2024 in Kraft treten soll. 
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Fragenkreis 16:  
Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrags? 

Im Jahr 2022 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 77 zu verzeichnen (2021: Jahresüber-
schuss T€ 90).  

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unter-
nehmens zu verbessern? 

Die Friedhofsgebührenkalkulation wird im Jahr 2023 überarbeitet. Gebührenanpassungen sind 
ab dem 1. Januar 2024 geplant. 



Verwendungsvorbehalt 

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene 
Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat 
dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwa-
chung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unterstützen. Er richtet sich daher  
– unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter 
zum Empfang oder zur Einsichtnahme – ausschließlich an Organe des Unternehmens zur unter-
nehmensinternen Verwendung. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die 
"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, herausgegebenen Fassung 
vom 1. Januar 2017 zu Grunde. 

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Or-
gane des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu ver-
wenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten 
übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung 
geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 

Dies gilt sowohl für die ausgedruckten Exemplare des Berichts als auch für die elektronische Fas-
sung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder 
Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretener Er-
eignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer 
auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu 
entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich 
erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 





Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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